
— oder Verwendung bestrahlter Probenbehältnisse, die direkt vom Hersteller bezogen werden.

3. Probenahme

— Das Volumen des Probenbehältnisses hängt davon ab, welche Wassermenge für die Messung der
einzelnen Parameter benötigt wird. Der Mindestgehalt beträgt in der Regel 250 ml.

— Die Probenbehältnisse müssen aus transparentem, nicht gefärbtem Material bestehen (Glas, Poly-
ethylen oder Polypropylen).

— Zur Vermeidung einer ungewollten Kontaminierung der Proben sollte eine aseptische Technik
angewandt werden, um die Sterilität des Behältnisses zu gewährleisten. Wird dies ordnungsgemäß
gehandhabt, besteht keine Notwendigkeit zusätzlicher steriler Ausrüstung (z.B. sterile Handschuhe,
Verwendung von Zangen oder Stangen).

— Die Probe ist auf dem Behältnis und auf dem Probenahmeformular eindeutig und mit nicht lösch-
barer Farbe zu kennzeichnen.

4. Lagerung und Transport der Proben vor der Analyse

— Die Wasserprobe sollte während des gesamten Transports vor Lichteinwirkung und insbesondere
vor direktem Sonnenlicht geschützt werden.

— Die Probe sollte bis zur Ankunft im Labor in einer Kühlbox oder im Kühlschrank bei einer Tem-
peratur von ca. 4°C aufbewahrt werden. Nimmt der Transport ins Labor voraussichtlich mehr als
4 Stunden in Anspruch, so hat der Transport im Kühlschrank zu erfolgen.

— Zwischen der Probenahme und der Analyse sollte so wenig Zeit wie möglich verstreichen. Es wird
empfohlen, die Proben noch am gleichen Arbeitstag zu analysieren. Ist dies aus praktischen Grün-
den nicht möglich, müssen die Proben spätestens innerhalb von 24 Stunden verarbeitet und im
Dunkeln bei einer Temperatur von 4°C aufbewahrt werden. Bei einem zeitlichen Abstand zwi-
schen Probenahme und Analyse ist die gemessene Konzentration der Bakterien mit Hilfe der
bekannten Zersetzungsformel T90 anzupassen, um die Bakterienkonzentration zum Zeitpunkt
der Probenahme zu ermitteln.

P5_TA(2003)0443

Überwachung der Treibhausgasemissionen ***I

Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Vorschlag für eine Entscheidung
des Europäischen Parlaments und des Rates über ein System zur Überwachung der Treibhausgas-
emissionen in der Gemeinschaft und die Umsetzung des Kyoto-Protokolls (KOM(2003) 51 —

C5-0031/2003 — 2003/0029(COD))

(Verfahren der Mitentscheidung: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

— in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat (KOM(2003)
51) (1),

— gestützt auf Artikel 251 Absatz 2 und Artikel 175 Absatz 1 des EG-Vertrags, auf deren Grundlage ihm
der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C5-0031/2003),

(1) Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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— gestützt auf Artikel 67 seiner Geschäftsordnung,

— in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und Verbraucherpolitik
sowie der Stellungnahme des Ausschusses für Industrie, Außenhandel, Forschung und Energie
(A5-0290/2003),

1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, diesen Vorschlag entschei-
dend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen;

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission zu über-
mitteln.

P5_TC1-COD(2003)0029

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 21. Oktober 2003 im Hin-
blick auf den Erlass der Entscheidung Nr. .../2004/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
über ein System zur Überwachung der Treibhausgasemissionen in der Gemeinschaft und die

Umsetzung des Kyoto-Protokolls

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 175
Absatz 1,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (2),

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen,

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Durch die Entscheidung 93/389/EWG des Rates vom 24. Juni 1993 über ein System zur Beobach-
tung der Emissionen von CO2 und anderen Treibhausgasen in der Gemeinschaft (4) wurde ein System
zur Beobachtung der anthropogenen Treibhausgasemissionen und zur Bewertung der Fortschritte im
Hinblick auf die Erfüllung der diesbezüglichen Verpflichtungen eingerichtet. Um den Entwicklungen
auf internationaler Ebene Rechnung zu tragen sowie aus Gründen der Klarheit sollte diese Entschei-
dung ersetzt werden.

(2) Das Endziel des Rahmenüberkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (nachstehend
„UNFCCC“ genannt), das durch den Beschluss 94/69/EG des Rates (5) genehmigt wurde, besteht in der
Stabilisierung der Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre auf einem Stand, der eine gefähr-
liche anthropogene Beeinflussung des Klimasystems verhindert.

(1) ABl. C …
(2) ABl. C 234 vom 30.9.2003, S. 51.
(3) Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 21. Oktober 2003 und Beschluss des Rates vom...
(4) ABl. L 167 vom 9.7.1993, S. 31. Zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 des Europäischen

Parlaments und des Rates (ABl. L 284 vom 31.10.2003, S. 1).
(5) ABl. L 33 vom 7.2.1994, S. 11.
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